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Braucht der Verwaltungsrat 
eine Energiestrategie?
Die Herausforderungen, die Unterneh-
men in Bezug auf das Thema Energie zu 
gewärtigen haben, sind unterschiedlich. 
Für manche, gerade jene, die ein ener-
gieintensives Geschäft betreiben, sind 
sie alles andere als neu. Die letzten Mo-
nate, die hohen Preise und die drohen-
den Versorgungsengpässe dürften hier 
soweit lediglich zu einer Akzentuierung 
bereits bekannter täglicher Aufgaben 
geführt und vielleicht gewisse struktu-
relle Entscheide beschleunigt haben.

Es sind der Klimawandel und das poli-
tische Ziel der Dekarbonisierung, die es 
nun aber auch bei jenen, die weniger 
unmittelbar betroffen sind, unumgäng-
lich machen, sich der Sache auf strate-
gischer Ebene, d.h. auf Stufe VR, anzu-
nehmen. Das Thema Energie ist aber in 
einem weiteren Kontext zu sehen.

Das Stichwort heisst ESG (Environ-
mental; Social; Governance). Im We-
sentlichen geht es dabei um Standards 
einer nachhaltigen Unternehmensfüh-
rung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
die Umwelt, der Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Verantwortung und der Cor-
porate Governance. Nach schweizeri-
schem Aktienrecht ist der VR nun zwar 
primär den Interessen der Gesellschaft 
und weder jenen des Aktionariats noch 
anderer Stakeholder verpflichtet. Die 
Anforderungen des Aktienrechts sind so 
besehen aus der Zeit gefallen. ESG geht 
weiter, der Fächer der zu berücksichti-
genden Aspekte und Anspruchsgrup-
pen ist deutlich grösser geworden. Für 

Grossunternehmen sieht das Obligatio-
nenrecht nun seit einem guten Jahr eine 
Pflicht zur Rechenschaftsablegung in 
gewissen ESG-Belangen vor. Der dies-
bezügliche Regulierungsdruck scheint 
aber insgesamt zu steigen, mitunter ha-
ben sich entsprechende Anliegen auch 
im übrigen Recht niedergeschlagen. Un-
ternehmen ab einer gewissen Grösse 
werden an ESG-Kriterien gemessen und 
bewertet, selbst wenn sie noch keine 
gesetzliche Rechenschaftspflicht trifft.

Der Energieverbrauch als ein zentra-
ler Treiber des CO2-Ausstosses ist in die-
sem Kontext zu berücksichtigen. Der VR 
kommt daher nicht umhin, das Thema 
Energie, sei es im Verbrauch des Unter-
nehmens selbst, sei es bei der Liefer-
kette, bei Geschäftspartnern oder bei 
Finanzgeschäften, zu berücksichtigen 
und strategische Leitplanken zu set-
zen. Letztendlich ist eine Orientierung 
an ESG-Kriterien im heutigen Umfeld 
im langfristigen Interesse des Unterneh-
mens. Es besteht also, bei Einhaltung 
der Business Judgement Rule, keine Ge-
fahr der Rechtsverletzung. Im Gegenteil.
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